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Dr. Klaus Malek

Öffentlichkeit der Hauptverhandlung: 
Rechtsanspruch des Angeklagten anstatt 
Verfahrensgrundsatz*

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Kolleginnen und Kollegen,

wer sich  heute im Kreis von Strafverteidigern anheisch ig mach t, den heiligen 
Grundsatz der Öff entlich keit der Hauptverhandlung einer kritisch en Betrach -
tung zu unterziehen, läuft  Gefahr, mit Argwohn betrach tet zu werden. 

Dabei ist der Versuch , den Grundsatz der Öff entlich keit der strafrech tli-
ch en Hauptverhandlung einzusch ränken, nich t neu. Sch on der Alternativ-
Entwurf zur Strafprozessordnung, der 1980 von einem Arbeitskreis deut-
sch er und sch weizerisch er Strafrech tslehrer vorgelegt worden war, sah ein 
Strafverfahren mit nich t öff entlich er Hauptverhandlung auch  außerhalb 
des Jugendstrafrech ts vor. Ich  bin mir also durch aus der Tatsach e bewusst, 
dass einige meiner Gedanken keineswegs originell sind. Vielleich t ist es 
aber wenigstens die von mir gezogene Konsequenz.

Wenn mein Versuch , die Öff entlich keit der Hauptverhandlung als Verfah-
rensgrundsatz infrage zu stellen, bei Strafverteidigerkollegen auf Skepsis 
stößt, so ist dies einerseits nach vollziehbar, andererseits aber auch  verwun-
derlich .

* Der Beitrag entsprich t ohne Änderungen dem Vortrag auf dem Strafverteidigertag
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Lassen wir einmal den Aspekt beiseite, dass gerade die Öff entlich keit der 
Hauptverhandlung dem Strafverteidiger die einmalige Gelegenheit bietet, 
seine berufl ich e Kunst im Lich te des Publikums und der Presse darzustel-
len. Es mögen hierzu – colorandi causa - einige Sätze aus dem Referat des 
gesch ätzten Kollegen Rainer Hamm genügen, das dieser am 12. April 2008 
auf dem XXXVII. Symposium Maria Laach  zum Thema »Das moderne 
Strafrech t in der Mediengesellsch aft « gehalten hat:

»Es ist seltsam: man kann noch  so große Verdienste als Anwalt, als 
Rech tswissensch aft ler mit sch önen akademisch en Graden und Titeln, als 
Autor wich tiger Fach büch er und als Verfasser erfolgreich er Revisions-
begründung oder Verfassungsbesch werden haben - dies alles ist gera-
dezu nich tig gegen den Eff ekt, der davon ausgeht, dass man einmal drei 
Sekunden lang mit Robe und bedeutungsvoller Miene in der Tagessch au 
oder den heute Nach rich ten über den Bildsch irm husch t.« 

Aber lassen wir diesen Aspekt, wie gesagt, beiseite.

Nach vollziehbar ist die große Wertsch ätzung des Öff entlich keitsprinzips 
gerade auch  im liberalen und linken Spektrum der Kollegensch aft , aus dem 
heraus ja auch  die Strafverteidigervereinigungen einmal entstanden sind, 
weil gerade dieses Prinzip beispielhaft  für die Ablösung des mitt elalterli-
ch en Inquisitionsprozesses, den wohl kaum einer der Kollegen befürworten 
wird, der seine fünf Sinne beisammen hat, durch  den reformierten bürger-
lich en Strafprozess steht, wie er im 19. Jahrhundert in Deutsch land seine 
Ausprägung gefunden hat. 

Verwunderlich  ist die übergroße Wertsch ätzung des Öff entlich keitsgrund-
satzes durch  den Berufsstand der Strafverteidiger aber unter dem Aspekt, 
dass wir - stets um Abgrenzung bemüht, wenn wir als Rech tspfl egeorgane 
allzu sehr fürs angeblich e Gemeinwohl in die Pfl ich t genommen werden 
sollen - zuallererst doch  den Interessen unserer Mandanten verpfl ich tet 
sind und dann erst rech tspolitisch en Anliegen, etwa der Akzeptanz rich -
terlich er Entsch eidungen durch  die Bürger unseres Gemeinwesens, wie sie 
von den Verfech tern des Öff entlich keitsgrundsatzes ins Feld geführt wird. 
Letzteres mag, um es direkt heraus zu sagen, zwar ein begrüßenswertes 
gesellsch aft spolitisch es Ziel sein (für das man sich  als Politiker einsetzen 
kann), als Vertreter der Interessen des Angeklagten, der, ist er unsch uldig 
angeklagt, um einen Freispruch  kämpft , oder, wenn er sich  sch uldig ge-
mach t hat, ein akzeptables Strafmaß erstrebt, steht bei mir dieses Anliegen 
indessen nich t an erster Stelle. Nebenbei bemerkt, würde ich  die Frage, ob 
ich  die Akzeptanz rich terlich er Entsch eidungen für begrüßenswert halte, 
dann doch  eher vom Einzelfall abhängig mach en als diese zum Prinzip zu 
erheben.
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Lassen Sie mich  in wenigen Sätzen zunäch st skizzieren, wie meine Argumen-
tation verlaufen soll, um sie dann - ob sch lüssig oder unsch lüssig, darüber 
mag ansch ließend diskutiert werden - im Einzelnen vorzutragen.

Der Grundsatz der Öff entlich keit der Hauptverhandlung steht in einem 
Spannungsverhältnis einerseits zwisch en dem Anspruch , zu den, jedenfalls 
nach  ganz herrsch ender Auff assung, »grundlegenden Einrich tungen des 
Rech tsstaates« zu gehören, dem jedoch , das mag man im Auge behalten, 
kein Verfassungsrang zukommt (vgl. BVerfGE 4, 74, 94; 15, 303, 307), und 
andererseits dem Rech t auf Persönlich keitssch utz der Verfahrensbeteiligten, 
insbesondere des Angeklagten, der durch  Art. 2 Abs. 1 GG verfassungs-
rech tlich  abgesich ert ist.

Wenn es rich tig ist, dass die Öff entlich keit der Hauptverhandlung Persönlich -
keitsrech te des Angeklagten tangieren oder verletzen kann, dann müssen 
die Anliegen des Öff entlich keitsprinzips

(1) selbst sch ützenswert sein
(2) durch  die Verwirklich ung dieses Prinzips durch gesetzt werden können 

(Geeignetheit)
(3) nich t durch  weniger in die Rech te des Angeklagten eingreifende Maß-

nahmen ersetzt werden können.

Im Enzelnen:

Erste Frage: Tangiert die Öff entlich keit der Hauptverhandlung 
Persönlich keitsrech te des Angeklagten?

Von dem englisch en Dich ter Oscar Wilde, der für seine bissigen Bemerkun-
gen berühmt war, stammt das Bonmot: »Früher hatt en die Mensch en die 
Folter. Jetzt haben sie die Presse.« (Er fügte allerdings hinzu: »Gewiss, das 
ist ein Fortsch ritt .«) - Man muss diese Einsch ätzung nich t in vollem Um-
fang teilen, um die Möglich keit der Verletzung des allgemeinen Persönlich -
keitsrech ts des Angeklagten durch  die öff entlich e Hauptverhandlung zu 
bejahen. Aber selbst das durch aus öff entlich keits- und pressefreundlich e 
Bundesverfassungsgerich t sprich t in seinem Besch luss vom 19.12.2007 zur 
Zulässigkeit von Fernsehaufnahmen im Sitzungssaal in Bezug auf den An-
geklagten von 

»möglich en Prangerwirkungen oder Beeinträch tigungen des Anspruch s 
auf Ach tung der Vermutung seiner Unsch uld und von Belangen späterer 
Resozialisierung« (BVerfG NJW 2008, 977, 979 f.).
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Fast jeder Strafverteidiger wird in seiner Praxis Mandanten kennen gelernt 
haben, die unter dem Eindruck  möglich er Prangerwirkung bereit sind, im 
(nich t öff entlich en) Strafb efehlsverfahren nich t nur eine objektiv weit über-
höhte Strafe, sondern sogar einen von ihnen selbst als falsch  bezeich neten 
Tatvorwurf zu akzeptieren, nur um dem öff entlich en Auft reten in einer 
Hauptverhandlung zu entgehen. Dass manch er Staatsanwalt genau diesen 
Umstand ausnutzt, um im Strafb efehlswege durch zusetzen, was er mög-
lich erweise in einer Verhandlung nich t erzielen könnte, dürft e eine Erfah-
rung sein, die nich t ich  alleine gemach t habe.

Zweite Frage: Welch e Gegenleistung des Öff entlich keitsprinzips 
steht der Beeinträch tigung des Persönlich keitsrech ts des 
Angeklagten gegenüber?

Aus den Begründungen der Befürworter des Öff entlich keitsprinzips, deren 
Anfänge bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zurück reich en, lassen sich , 
wie wir auch  heute Vormitt ag im Beitrag von Herrn Dr. Laue gehört haben, 
im wesentlich en drei Funktionen herauskristallisieren. Die Kommentatoren 
zum Strafprozessrech t sind sich  im wesentlich en einig hierüber. Kühne 
(Strafprozessrech t, § 41 Rz. 696 ff .) fasst diese Funktionen wie folgt zusam-
men:

(1) Die rech tsunterworfenen Bürger sollen sich  über das Rech tswesen infor-
mieren und so die Basis eines vertrauensvollen, lebendigen, aber deshalb 
nich t notwendig unkritisch en Rech tsbewusstseins sch aff en. Die Bestätigung 
der Rech tsordnung und ihre Durch setzung soll warnen und absch reck en 
(positive Generalprävention).

(2) Die Justiz soll in der Rech tmäßigkeit ihrer Rech tsfi ndung überwach t und 
kontrolliert werden (Kontrollfunktion).

(3) Der Besch uldigte soll die Möglich keit haben, sich  vor allen Bürgern vom 
Verdach t einer Straft at rein zu wasch en oder sein Verhalten off en zu ver-
treten (Rehabilitationsfunktion).

Im Gegensatz zu der Auff assung in der Rech tslehre, aber auch  in der 
Rech tsprech ung steht die Ansich t von Meyer-Goßner (StPO § 169 Rz.1), wonach  
die Öff entlich keitsmaxime »ganz überwiegend dem Informationsinteresse 
der Allgemeinheit« dient, und die staatstheoretisch e Begründung (öff entlich e 
Kontrolle und Sch utz vor Willkür) »heute ihre Bedeutung im wesentlich en 
verloren« hat. Allerdings wirkt auch  nach  Auff assung von Meyer-Goßner, 
vermitt elt durch  die Presse, die Rech tsprech ung in die Rech tsgemeinsch aft  
hinein und erhält auf diese Weise »das Rech t lebendig«.
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Wenn nun aber Rech tsbewusstsein, Kontrolle und Rehabilitation die 
Funktionen des Öff entlich keitsprinzips sind, so stellt sich  die

Dritt e Frage: Ist die Öff entlich keit der Hauptverhandlung geeignet, 
diese Funktionen (positive Generalprävention, Kontrolle der Justiz, 
Rehabilitation des Angeklagten) zu erfüllen?

Ad (1) (zur positiven Generalprävention):

Ich  bestreite natürlich  nich t generell die generalpräventive Wirkung der 
Androhung und Durch setzung von Strafen. (Die Reich weite der Absch rek-
kung steht auf einem anderen Blatt  und soll hier nich t diskutiert werden). 
Allerdings hat die Ansich t, gerade die Öff entlich keit der Hauptverhand-
lung realisiere in besonderem Maße Akzeptanz der Gesetze und den Ab-
sch reck ungsgedanken, etwas Rührendes an sich : Die Vorstellung, die Ge-
meinsch aft  der Rech tsunterworfenen, von denen nach  meiner besch eidenen 
Sch ätzung ungefähr 90 % den Untersch ied zwisch en Zivilrech t und Straf-
rech t nich t nur nich t defi nieren könnten, sondern ihn auch  nich t kennen, die-
se Gemeinsch aft  also sch are sich  - meinetwegen vermitt elt durch  die Presse, 
denn die Mehrheit der Bevölkerung hat ja noch  nie einen Gerich tssaal von 
innen gesehen - im Verhandlungssaal, um sich  durch  die Verurteilung von 
Übeltätern (deren Bestrafung erfolgt ja ohnehin erst später, und zwar unter 
Aussch luss der Öff entlich keit) von der Nach ahmung absch reck en zu lassen, 
off enbart eine ersch reck ende Naivität. Die Tatsach e, dass, wenn wir zwei 
der führenden deutsch en Woch enzeitsch rift en glauben wollen (vgl. Spiegel 
33/1998, S. 43; Focus 8/1998, S. 62) etwa zwei Dritt el der Deutsch en pau-
sch al härtere Strafen verlangen, legt doch  wohl eher den Sch luss nahe, dass 
die geifernde Anteilnahme an Strafverfahren, sei es im Gerich tssaal, sei es 
über die Presseberich terstatt ung, eher der projektiven Abwehr verdräng-
ter eigener Wünsch e dient. Die Art von Öff entlich keit, gegen die sich  etwa 
die Kölner Jugendrich ter in ihrer Erklärung vom Juni 2008 (abgedruck t im 
Materialheft  auf Seite 86) so verzweifelt zur Wehr setzen, untersch eidet sich  
doch  strukturell nich t von dem Publikum, das mit off enbarer Freude öff ent-
lich en Züch tigungen oder gar Hinrich tungen in den der Sch aria verpfl ich te-
ten Staaten beiwohnt oder, historisch  betrach tet, ähnlich en Veranstaltungen 
des Mitt elalters beigewohnt hat. Nehmen wir doch  zur Kenntnis, dass die 
Forderungen nach  »Kopf ab!« oder - die politisch  korrekte Version - »Weg-
sperren für immer« solch e der Öff entlich keit und nich t solch e der Fach welt 
sind. Von hier zur Gesetzesakzeptanz und zur positiven Generalprävention 
ist ein weiter Weg, auf dem ich  die Öff entlich keit der Hauptverhandlung 
nich t wirklich  als rich tungsweisend erkennen kann.
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Ad (2) zur Kontrollfunktion der Öff entlich keit:

Ich  bezweifl e nich t, dass eine Handvoll engagierter und mutiger Journalisten 
bemüht ist, ihren Teil zur Kontrolle der Justiz beizutragen. Hierzu zähle 
ich  natürlich  auch  die hier neben mir sitzende Frau Rück ert. Die Teilnahme 
an öff entlich en Hauptverhandlungen dürft e zumindest einen Teil dieser 
Arbeit darstellen. Aber lassen wir uns nich t täusch en: Frau Rück ert ist nich t 
die Öff entlich keit. Der verehrte Kollege Franz Salditt , den ich  als off ensiven 
Befürworter der Öff entlich keit der Hauptverhandlung gerne zu Wort kom-
men lasse (»Öff entlich keit - Forum statt  Pranger« war sein Kampfesruf auf 
dem Anwaltstag 1999) stellt, um die berühmte Habermas´sch e Formulierung 
aus den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu verwenden, auch  
wenn er es nich t so nennt, einen »Strukturwandel der Öff entlich keit« fest: 

»Hört die Öff entlich keit uns überhaupt noch  zu?«, 
fragt er, und mit »uns« meint er die Strafverteidiger. 

»Das Bild der Freiheit soll sich  in der öff entlich en Meinung versch oben 
haben - Grundrech te, die Freiheit vom Staat gewährleisten, treten hinter 
die Illusion eines Anspruch s auf Freiheit vom Verbrech en zurück . Deshalb 
nimmt die Zahl der Bürger ab, die ihre Freiheit gegenüber dem Staat ge-
sch ützt wissen wollen. Damit geht auch  ein Stück  öff entlich er Meinung 
verloren, die zu den Voraussetzungen rech tsstaatlich er Strafverteidigung 
gehört« (Salditt , Strafverteidiger und öff entlich e Meinung, AnwBl 1999, 
445).

Wenn dieser Befund, der bereits zehn Jahre zurück liegt, aber sich  in der 
Zwisch enzeit sich erlich  nich t zum Besseren verändert hat, ernst zu nehmen 
ist, und ich  bin der Meinung, dass er dies ist, dann sind dies nich t die ge-
sellsch aft lich en Bedingungen, unter denen der Öff entlich keit der Haupt-
verhandlung die Funktion einer Kontrolle der Justiz zukommt. Kontrolliert 
wird in Wirklich keit, und dies gilt für das geifernde Volk ebenso wie für 
die geifernde Presse, die Verteidigung und nich t die Strafj ustiz, letztere al-
lenfalls darauf, dass ihre Urteile um Gott es Willen nich t zu milde ausfallen 
und rech tsstaatlich e Grundsätze nich t die Verbrech ensbekämpfung behin-
dern. Oder wie soll man es verstehen, wenn etwa die Zeitsch rift  Focus einen 
Artikel über das verlorene Vertrauen der Öff entlich keit in die Justiz (ge-
meint ist in deren Sch lagkraft , nich t etwa in deren Rech tsstaatlich keit!) auf 
der Titelseite mit der Frage ankündigt »Deutsch lands Rich ter - im Zweifel 
für den Täter?« - Allein diese Frage (für wen denn sonst im Zweifel, um 
Himmels Willen?) verrät viel Sch limmes über den Zustand der »kontrollie-
renden« Öff entlich keit. Eine aufgeklärte Öff entlich keit, eine Gemeinsch aft  
mündiger Bürger, die die Grundprinzipien ihrer Rech tsordnung kennen, 
würde eine solch e journalistisch e Zumutung entweder gar nich t verstehen 
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oder mit dem Satz erwidern »Aber natürlich , in dubio pro reo«. Und die auf-
geklärte Öff entlich keit würde - anders als der Focus - auch  wissen, dass der 
»reus« nich t der Täter, sondern der Angeklagte ist. Aber die Öff entlich keit 
des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts kennt (darin ähnlich  den gläubi-
gen Christen im Verhältnis zur Heiligen Sch rift ) ihre eigenen Gesetze nich t 
mehr.

Und wie sieht die Öff entlich keit denn außerhalb der Presse aus? Eine eini-
germaßen zutreff ende Besch reibung liefert wiederum Kühne: 

»Abgesehen von wenigen Sensationsprozessen fi ndet die öff entlich e 
Strafrech tspfl ege im Regelfall nur noch  Interesse bei Personen, die zu-
meist aus Gründen ihres hohen Alters keine Aufgaben mehr zu erfüllen 
haben und sich  ihre Zeit durch  Besuch e von Strafverhandlungen verkür-
zen. Lediglich  Sch ulklassen oder Studentengruppen lock ern dieses Bild 
gelegentlich  auf. Der mitt en im Leben stehende Bürger ist nur dann im 
Zuhörerraum zu fi nden, wenn Personen, mit denen er verwandtsch aft lich  
oder freundsch aft lich  verbunden ist, Besch uldigte, Opfer oder Zeugen in 
einem Verfahren sind« (Kühne, Strafprozessrech t, § 41 Rz. 699). 

Ich  stelle fest, dass in diesem Punkt die Wissensch aft  die gleich en Wahrneh-
mungen mach t wie die Praxis.

Man wird es mir nich t übel nehmen, wenn ich  als weiteres Zwisch energebnis 
meiner Überlegungen konstatiere, dass die Öff entlich keit der Hauptver-
handlung die behauptete Funktion der Justizkontrolle, die einmal ihre un-
bestreitbare historisch e Funktion hatt e, heute nich t mehr erfüllt.

Ad (3) (zur Rehabilitationsfunktion):

Soweit dem Angeklagten durch  die Öff entlich keit der Hauptverhandlung 
die Möglich keit gegeben ist, sich  öff entlich  zu rech tfertigen und sich  ge-
gen die Ansch uldigungen zur Wehr zu setzen, ist dem beizupfl ich ten. 
Die Möglich keit der Rehabilitation heißt aber nich t die Verpfl ich tung zur 
Öff entlich keit.

Ich  komme zu folgendem Zwisch energebnis:
Von den zur Rech tfertigung des Öff entlich keitsprinzips angeführten Funk-
tionen kann heute die Öff entlich keit der Hauptverhandlung nur noch  im 
Hinblick  auf die Rehabilitationsfunktion überhaupt als geeignetes Mitt el 
angesehen werden. Die Funktion der Bewusstmach ung der Durch setzung 
strafrech tlich er Gebote mit dem Ergebnis generalpräventiver Wirkung ist 
dagegen ebenso mehr als zweifelhaft  wie die angeblich e Kontrollfunktion 
der Öff entlich keit.
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Ich  fasse zusammen und stelle im Hinblick  auf das gewonnene Ergebnis 
eine alternative Regelung der Öff entlich keitsvorsch rift en zur Diskussion. 
Mein Vorsch lag beruht auf der Erwägung, die Öff entlich keit der Hauptver-
handlung wegen des dadurch  verbundenen Eingriff s in das informationelle 
Selbstbestimmungsrech t weitgehend zur Disposition des Angeklagten zu 
stellen. Eine solch e Regelung würde, um einen möglich en Einwand gleich  
vorwegzunehmen, nich t gegen Art. 6 Abs. 1 MRK verstoßen, vielmehr die-
ser Vorsch rift  entsprech en. Art. 6 Abs. 1 MRK räumt dem Angeklagten das 
Rech t ein, wobei dieses natürlich  wiederum Einsch ränkungen durch  öff ent-
lich e Anliegen oder die Rech te Dritt er unterliegt, in seiner Sach e öff entlich  
zu verhandeln, aber die Vorsch rift  verpfl ich tet ihn nich t, öff entlich  zu ver-
handeln. Sie verpfl ich tet auch  keinen Staat, gegen den Willen des Angeklagten 
öff entlich  zu verhandeln. Etwas anderes gilt nur für die Verkündung des 
Urteils.

Was folgt aus diesen Überlegungen?

Ich  bin der Auff assung, dass die generelle Anordnung öff entlich er Verhand-
lung in Strafsach en, wie sie § 169 GVG vorsieht, die gleich bedeutend ist mit 
der Verpfl ich tung des Angeklagten, eine solch e über sich  ergehen zu lassen, 
dem Sch utz des Persönlich keitsrech ts des Angeklagten nich t gerech t wird. 
Sie ist im Einzelfall jedenfalls dann verfassungswidrig, wenn keine höheren 
oder gleich wertigen Ziele mit ihr verfolgt werden. Solch e sind im normalen 
Strafprozess nich t erkennbar. Es ist daher eine gesetzlich e Regelung zu fi n-
den, die einerseits einen umfassenden Persönlich keitssch utz garantiert und 
andererseits die sch ützenswerten Funktionen des Öff entlich keitsprinzips 
unangetastet lässt.

Eine gesetzlich e Neuregelung der Vorsch rift en zur Öff entlich keit könnte 
folgende Struktur haben:
1. Grundsatz: die Öff entlich keit der Hauptverhandlung steht grundsätzlich 

zur Disposition des Angeklagten.
2. Bei beach tenswerten entgegenstehenden öff entlich en Interessen oder

den Rech ten Dritt er kann die Öff entlich keit auch  gegen den Willen des
Angeklagten ausgesch lossen werden.

3. Vom Grundsatz der Öff entlich keit gibt es Ausnahmen. Zu denken ist an
Verfahren mit öff entlich em Bezug, etwa bei
- Amtsdelikten
- Verfahren gegen Mandatsträger, insbesondere wegen solch er Delikte,
die diese in ihrer Eigensch aft  als Mandatsträger begangen haben sollen.



167

4. Hat sich  der Angeklagte entsch lossen, nich t öff entlich  verhandeln zu las-
sen, so bestünde die Möglich keit einer Kontrolle der Justiz durch 

- Zulassung einer bestimmten Zahl von Vertrauenspersonen des 
Angeklagten zusätzlich  zu seinem Verteidiger oder 

- einer vollständigen Aufzeich nung der Hauptverhandlung in Bild und 
Ton und der sich eren Aufb ewahrung dieser Aufzeich nungen für einen 
gewissen Zeitraum.

Lassen Sie uns hierüber diskutieren.




